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Der Magistrat der          
Landeshauptstadt Wiesbaden        
- Stadtplanungsamt -         
 
BEGRÜNDUNG 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan  

“Nahversorgung am Gräselberg" im Ortsbezirk Biebrich  
 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich der Satzung über einen Vorhaben- und Erschließungsplan umfasst fol-
gende Flurstücke : Gemarkung Biebrich, Flur 11, Flst.-Nr. 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 
48/1, 48/2, 49/5 und 49/6 (nachfolgend kurz "Grundstück" genannt) sowie 239 (tlw.). 
Die für das konkrete Vorhaben auf den Parzellen vorgesehene Grundstücksfläche umfasst 
ca. 6618 m². Der Geltungsbereich wird in seiner räumlichen Lage von der "Erich-Ollenhauer- 
Straße" im Nordosten, "Saarstraße" im Nordwesten, von Brachflächen im Südwesten, sowie 
der Wohnbebauung „Schillstraße“ im Südosten begrenzt. 
 
 
2. Ziele und Zweck der Planung 
 
In dem Wohngebiet "Gräselberg" des Ortsbezirkes Biebrich ist die derzeitige wohnnahe Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs (Lebensmittel) unzureichend.  

Das Grundstück Erich- Ollenhauer- Str. /Saarstraße, auf dem im Moment ein Gärtnereibe-
trieb existiert, ist aufgrund seiner Größe, aus städtebaulicher und gesamträumlicher Sicht ein 
geeigneter Standort, um ein Geschäftshaus mit einem neuzeitlichen Verbrauchermarkt zu 
errichten. Durch die verkehrsgünstige Lage, die Erich-Ollenhauerstraße als Durchgangsstra-
ße, und die vorhandene Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (Bushaltestelle auf dem 
Grundstück) bietet sich dieser Standort an, um die Nahversorgung dort zu erfüllen. 
 
 
3. Ausweisung und Änderung bestehender Bauleitpläne 
 
Dem Vorhaben steht das derzeitige Planungsrecht in diesem Bereich entgegen. Der rechts-
kräftige Bebauungsplan Biebrich 1974/1 „Gräselberg“ weist die Fläche als „Grünfläche“ mit 
dem Zusatz „Dauerkleingärten“ aus. Die Nachbarbebauung zur Schillstraße ist als „Reines 
Wohngebiet“ ausgewiesen. 
Auf Grundlage eines Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) gemäß § 12 BauGB soll 
durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit des Vorhabens erreicht 
werden. Der VEP ändert folglich den rechtskräftigen Bebauungsplan „Gräselberg“ im Über-
lagerungsbereich. 
Die geplante Ausweisung sonstiges Sondergebiet „SO – Einzelhandelsbetriebe zur Nahver-
sorgung“ lässt sich aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Wies-
baden nicht entwickeln. Daher ist parallel zum Aufstellungsverfahren ein Flächennutzungs-
planänderungsverfahren durchzuführen. Derzeit ist dort eine „Mischgebiet-Planung“ vorge-
sehen.  
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4.   Voraussetzungen für einen Vorhaben- und Erschließungsplan 
 
Nach §12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die 
Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage eines 
mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung des Vorhabens und der Erschlie-
ßungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist und sich 
zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Er-
schließungskosten ganz oder teilweise vor dem Satzungsbeschluss nach §10 Abs. 1 BauGB 
verpflichtet. 
Der Investor erfüllt die in § 12 BauGB formulierten Anforderungen. 
 
Die Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplanes ist somit im Rahmen der Ent-
scheidungskompetenz der Gemeinde möglich.  
 
 
5.   Städtebauliches Konzept 
 
Das Geschäftshaus soll parallel zur Erich-Ollenhauer-Straße errichtet werden.  

Die Verkaufsfläche des Verbrauchermarktes wird ca. 1.300 m² betragen, hinzu kommt eine 
Bäckerei-Verkaufsstelle und ein Blumen-/Gärtnerei-Verkaufsladen. Die Bruttogeschossfläche 
des Gebäudes beträgt rd. 2500 m² (inkl. Vordächern).  

Das städtebauliche Konzept leitet sich aus der Lage an der Kreuzung Erich-Ollenhauer-
Straße /Saarstraße ab. Insbesondere lässt sich das Vorhaben bestens in die vorhandene 
Verkehrsinfrastruktur einschließlich Fuß- und Radwegnetz problemlos einbinden. 
Zur Integration in die nähere Umgebung, soll das Gebäude mit einem flach geneigten, ex-
tensiv begrünten Pultdach bzw. in Teilbereichen einem Flachdach, in einem Abstand von     
3 m zur südwestlichen Grundstücksgrenze, parallel zur Erich-Ollenhauer-Straße angeordnet 
werden. 

Die geplanten Stellplätze sollen im nordöstlichen Bereich zur Erich-Ollenhauer-Straße hin mit 
versickerungsfähigem Pflaster ausgeführt werden (siehe Versickerungsgutachten); die Fahr-
flächen erhalten gemäß Lärmschutzgutachten einen Asphaltbelag. Die Parkflächen werden 
von Grünstreifen mit Bäumen unterbrochen bzw. eingerahmt. 
Die Zufahrt erfolgt von der Erich-Ollenhauer-Straße her über eine neu anzulegende Zufahrt 
mit einem Begleitgrünstreifen an der südöstlichen Grundstücksgrenze. Parallel dazu wird zu 
den Grundstücken an der Schillstraße ein 6 m breiter Grundstücksstreifen zugunsten der 
Stadt herausgetrennt, um einen 3,50 m breiten Wirtschaftsweg mit 50 cm breitem beidseiti-
gem Bankett und eine 1,50 m breite Böschung im Südosten aufzunehmen. 
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6.   Festsetzungen und Darstellungen des Bebauungsplanes  

         (nach § 9 Abs.1 BauGB i.V.m. § 18 ff BauNVO) 

 
6.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Aufgrund der geplanten Nutzungsstruktur mit einer Verkaufsfläche des Geschäftshauses von 
ca. 1.600 m² erfolgt die Festsetzung im Sinne des § 11 BauNVO (Sonstige Sondergebiete) 
als Sondergebiet „Einzelhandelsbetriebe zur Nahversorgung“ für Lebensmittel- und Blumen-
/Gärtnereibetriebe als Läden, Geschäfte und SB-Markt. 
 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Durch den Ausbau des Wirtschaftsweges im Südosten und dem damit verbundenen Flä-
chenverlust des verbleibenden Grundstückes kann es zu einer geringfügigen Überschreitung 
der zulässigen Grundfläche von 0,8 kommen.  
 
Berechnung der GRZ / Entwurf 
 
Grundstücksgröße                                          ~ 6415 m² 
 
Gebäude                                                         ~ 2235 m² 
Vordächer / überdachte Rampe / Nottreppe   ~   204 m² 
Fahrstraßen                                                    ~  1757 m² 
Parkflächen teilversiegelt                                ~   996 m² 
Versiegelung                                                  ~  5192 m²                       
 
GRZ = 5192 m² / 6415 m²  = ~ 0,809 
 

6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  
Die Festsetzung des Baufensters mit Hilfe der Definition über Baugrenzen beschreibt den 
konkreten Standort des Gebäudes mit seinen fixierten Außenmaßen. 

Dadurch ergibt sich eine überbaute Grundfläche durch den Baukörper, welche im VEP fest-
gelegt ist. 
Durch die geplante Längenentwicklung des Baukörpers von über 50m wird es erforderlich, 
eine „abweichende Bauweise“ festzusetzen. Die Längenentwicklung resultiert aus dem Be-
triebsablauf, sowie der notwendigen Grundfläche und der aufgrund des Grundstückzuschnit-
tes und der notwendigen Parkierung verbleibenden Bautiefe.  
 
6.4 Stellung der baulichen Anlagen 
 
Aufgrund einer bestehenden Gashochdruckleitung und deren Sicherheitsbereich auf dem 
Grundstück entlang der Saarstraße muss das Gebäude dort einen entsprechenden Abstand 
einhalten. Ansonsten ergibt sich die Begrenzung durch Orientierung an die öffentlichen Ver-
kehrsflächen parallel zur Erich-Ollenhauer-Straße. 
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6.5 Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze 
 
Im Bereich der zukünftigen Zufahrtsstraße befindet sich eine Trafostation, welche durch In-
tegration in einen Grünstreifen erhalten werden kann.  
Die für das Geschäftshaus vorgesehenen PKW- Stellplätze ( 86 St.) sowie Abstellplätze für 
Fahrräder werden alle auf diesem Grundstück festgesetzt. Die vorgesehenen Stellplatzflä-
chen sind mit luft- und wasserdurchlässigem Belag zu befestigen, soweit nicht zum Schutz 
des Grundwassers andere Ausführungen erforderlich sind (siehe Versickerungsgutachten). 
Die Fahrflächen werden mit Asphalt ausgeführt. 
 
 
 

6.6 Anbindung an öffentliche Verkehrsflächen 
 
Die Anbindung des Geschäftshauses an das öffentliche Verkehrsnetz erfolgt über die ge-
plante Zufahrt im Nordosten angebunden an die Erich-Ollenhauer-Straße sowohl für die 
Stellplätze als auch für die Anlieferung. Dabei ist gemäß Anlage „Vorentwurf Zu-/Ausfahrt“ 
des Verkehrsplaners eine Ummarkierung der Straße in diesem Bereich notwendig.  
Das innere Erschließungsnetz besteht aus Zufahrtsflächen für die Parkplätze und die Anlie-
ferung. 
 
 
6.7Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen           

Bepflanzungen                            
Die Flächen auf dem Grundstück zwischen dem Gebäude bzw. den Stellplätzen und den 
Grundstücksgrenzen werden mit Pflanzgeboten festgesetzt. 
Dabei werden 29 neue Bäume gemäß Plan festgesetzt. 
Außerdem werden die fensterlosen Fassaden, sowie die Lärmschutzwand berankt. 
 

6.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft  

Das Oberflächenwasser aus den Dachflächen und den Parkplatzflächen ist durch geeignete 
Maßnahmen (z.B. Rigolen) auf dem Grundstück zur Versickerung zu bringen. Aufgrund der 
bedingten Versickerungsfähigkeit des Bodens muss dabei ein Notüberlauf an den öffentli-
chen Kanal erfolgen.  

Der bei den Bauarbeiten anfallende unbelastete Erdaushub ist möglichst zur Geländemodul-
lierung wieder zu verwenden. 

Ausgleichsdefizite und –maßnahmen werden gemäß Landschaftspflegerischem Fachbeitrag 
auf dem Grundstück der Gärtnerei in der Erich-Ollenhauer-Straße 175  (Flst. 151/1) oder 
anderen Flächen (gem. Abstimmung mit der Landeshauptstadt Wiesbaden) erfüllt. 
 

6.9 Ver- und Entsorgung 

  
Das geplante Bauvorhaben wird an das städtische Kanalsystem angeschlossen. 
Die sonstige Versorgung ist in den umliegenden Straßen vorhanden und mit den Versor-
gungsträgern abgestimmt. 
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6.10 Öffentlicher Personennahverkehr ( ÖPNV ) 

 
Auf dem Grundstück befindet sich an der Erich-Ollenhauer-Straße eine Bushaltestelle mit 
einem Wartehäuschen. Somit ist eine Anbindung mit dem öffentlichen Personennahverkehr  
direkt gegeben.  
 
 
 
7. Umweltbericht 
 
Im Zuge des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages wurde ein Umweltbericht erstellt und 
mit dem Umweltamt abgestimmt. 
 
Durch einen Vorhaben- und Erschließungsplan soll der Bebauungsplan „Gräselberg" 
geändert werden, um den Bau eines Einkaufszentrums zu ermöglichen. 
 
Der Geltungsbereich ist insgesamt 6.890 m² groß, wovon 470 m2 als Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung (Wirtschaftsweg) ausgewiesen werden. Das 6.420 m2 große Son-
dergebiet - Einkaufszentrum wird auf einer bisher als Grünfläche – Dauerkleingärten festgesetzten 
Fläche festgesetzt. 
 
Der Untergrund wird von einer mächtigen Lössschicht gebildet. Von der Parabraunerde 
werden 5.140 m2 versiegelt bzw. überbaut. Dadurch wird auch der Wasserhaushalt 
nachhaltig verändert. Die Dachbegrünung des Verkaufsgebäudes, die durchlässig befes-
tigten Stellplätze sowie die Versickerungsrigolen minimieren die durch das Vorhaben bedingten 
nachteiligen Auswirkungen. 
 
Der Verlust von Flächen für Kleingärten mit einem geringen bis mittleren ökologischen Wert 
wird durch die Gestaltung der Freiflächen mit standortgerechten, heimischen Bäumen und 
Sträuchern und der Dachbegrünung minimiert. 
 
Die Versiegelung und Überbauung wirken sich nachteilig auf das Lokalklima der bisher als 
Frischluftentstehungsgebiet wirksamen Fläche aus. Die Dachbegrünung und die Bepflan-
zung minimieren die Beeinträchtigung. 
 
Die Kleingärten wurden im landschaftspflegerischem Fachbeitrag als typisch für den Sied-
lungsrand angesehen. Die Beeinträchtigung des Ortsbilds durch das Vorhaben wird mit der 
Positionierung des Gebäudes, der Dachbegrünung sowie der Eingrünung minimiert. 
 
Der Einwirkungsbereich des Vorhabens wird durch die Straßen (A 643, Saarstraße, Erich-
Ollenhauer-Straße) mit Schadstoff- und Lärmimmissionen belastet. Die Emissionen werden 
sich durch das Vorhaben erhöhen. Die Lärmentwicklung wird durch eine Schallschutzwand 
so minimiert, dass die geltenden Richtwerte eingehalten werden. 
 
Die verbleibenden nachteiligen Umwelteinwirkungen werden entsprechend den im Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag dargestellten Maßnahmen ausgeglichen.  
 
Anlagen :     -  Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
                     -  Umweltbericht 
  (werden in einem gesonderten Ordner bereitgehalten) 
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8. Erläuterung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen (Gestaltungsrichtlinien) 
 
8.1 Dachgestaltung 
Zur besseren Integration des Gebäudes in die Umgebung und aus Gewährleistungsgründen 
wird das Pultdach als Hauptdachform vorgesehen. Die Dachneigung wird bei einer Höhen-
begrenzung der traufseitigen gesamten Wandhöhe über der Bodenplatte von max. 6 m auf  
5° bis 10°  begrenzt. Die Dachfläche wird extensiv begrünt. 
 
 

8.2 Werbung und Fassadengestaltung 
Werbeanlagen am Gebäude werden sich auf die Anordnung an den Gebäudeflächen zur 
Erich-Ollenhauer-Straße und zur Saarstraße, sowie in den Außenanlagen an der Erich-
Ollenhauer-Straße beschränken. Die Ausgestaltung und max. Größe der gesamten Werbe-
anlagen wird in den textlichen Festsetzungen zum VEP bzw. in den Ansichten geregelt. 

 
8.3 Müllbehälter / Einkaufswagen 
 

Um dem geordneten städtebaulichen Erscheinungsbild Rechnung zu tragen, sind Müllbehäl-
ter der Sicht zu entziehen (Eingrünung, Einhausung). Einkaufswagenplätze sind nur im Ein-
gangsbereich und in der Parkierung zulässig. 
 
 
 
9. Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
 
Im Zuge der Ausarbeitung des VEP wurde ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag erarbei-
tet. Er dokumentiert die planerische Auseinandersetzung mit dem, durch das Vorhaben imp-
lizierten Eingriff in Natur und Landschaft, sowie die erforderlich werdenden Ausgleichsmaß-
nahmen. 
 
Die Regelungen hieraus werden im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan gesichert. 
 
Im Zuge des Landschaftsplanerischen Fachbeitrages wurde ein Umweltbericht erstellt und 
mit dem Umweltamt abgestimmt. 
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10. Schallimmissionen 
 
Von dem Parkplatz des Marktes sind Schallimmissionen zu erwarten, welche über ein ent-
sprechendes Gutachten gegenüber der Wohnbebauung an der Schillstraße bewertet wur-
den. Erforderliche Schallschutzmaßnahmen sind Bestandteil der Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes. Daraus resultierend muss gegenüber der Wohnbebauung an der Schillstraße 
eine Lärmschutzwand entlang dem Wirtschaftsweg gemäß Gutachten errichtet werden. 
Außerdem wird empfohlen, den Fahrbahnbelag des Parkplatzes zur Geräuschreduzierung in 
Asphalt herzustellen, um die Lärmschutzwand höhenmäßig zu reduzieren. 
 
 
11. Altablagerung 
Das Grundstück wird zurzeit als Gärtnerei genutzt, sodass von Altlasten nicht auszugehen 
ist. Bodenuntersuchungen sind vorgenommen worden. Lediglich bei einer Bohrung wurde in 
einem lokal begrenzten Bereich eine geringmächtige Auffüllung von Z 1.2-Material festge-
stellt, welche fachgerecht entsorgt wird. Ansonsten ist der gewachsene Boden unbelastet.  
 
 
12. Kosten  
 
Der Vorhabenträger hat sich zur Erbringung und Übernahme der für das Vorhaben erforder-
lichen Leistungen, Planungen, Gutachten und sonstigen mit dem Vorhaben verbundenen 
Kosten verpflichtet. Näheres dazu, auch hinsichtlich des Umfangs der zu erbringenden Leis-
tungen, regelt der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 
 
 
13. Bodenordnung  
 
Der Vorhabenträger wird Erbbauberechtigter des Grundstückes (die Verfügbarkeit des 
Grundstückes ist notariell gesichert) und überführt es in den baureifen Zustand. 
 
 
14. Zeichnerische Darstellungen des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) 
 (Planzeichenverordnung vom 18.12.1990) 
 
Die Planzeichen sind in der Zeichenerklärung des VEP erläutert. 
 
 
 
Anlage: 
 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Nahver-
sorgung Gräselberg“ in Wiesbaden – Biebrich 
Stand: 01.September 2004 




































































